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Guten Tag, 

Veräußerungsgewinne, die ein Steuerpflichtiger innerhalb eines Jahres 
aus dem Verkauf oder dem Tausch von Kryptowährungen wie Bitcoin, 
Ethereum und 
Monero erzielt, unterfallen nach einer Entscheidung des Bundesfinanz- 
hofs der Besteuerung als privates Veräußerungsgeschäft. 

Die Erstattung von Telefonkosten für einen vom Arbeitnehmer abge- 
schlossenen Mobilfunkvertrag durch den Arbeitgeber ist nach einem wei- 
teren Urteil des Bundesfinanzhofs auch dann steuerfrei, wenn der Arbeit- 
geber das Mobiltelefon, durch dessen Nutzung die Telefonkosten ent- 
standen sind, von dem Arbeitnehmer zu einem niedrigen, auch unter 
dem Marktwert liegenden Preis erworben hat und er das Mobiltelefon 
dem Arbeitnehmer unmittelbar danach wieder zur privaten Nutzung über- 
lässt. 

Darüber hinaus entschied der Bundesfinanzhof, dass ein Ehegatte, der 
wirtschaftlich unabhängig ist, aus der Anschaffung eines Pkw, den er an 
seinen freiberuflich tätigen Ehegatten vermietet, die Vorsteuer geltend 
machen kann. 

Seit dem 01.01.2023 unterliegt die Lieferung und Installation bestimmter 
Photovoltaikanlagen einem neuen Nullsteuersatz. Das Bundesfinanzmi- 
nisterium hat am 27.02.2023 das endgültige Schreiben zum Nullsteuer- 
satz für Umsätze im 
Zusammenhang mit bestimmen Photovoltaikanlagen veröffentlicht. 

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Ausgabe der Monatsinformatio- 
nen oder zu anderen Themen? Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten 
Sie gerne. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Limmer & Geissen Team 
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Einkommensteuer

Kryptowährungen:  

8GTÀW»GTWPIUIGYKPPG�UKPF�UVGWGTR�KEJVKI

Der Kläger hatte verschiedene Kryptowährungen erworben, 

getauscht und wieder veräußert. Im Einzelnen handelte es 

sich um Geschäfte mit Bitcoins, Ethereum und Monero, die 

FGT�5VGWGTR�KEJVKIG�RTKXCV�VÀVKIVG��'T�GT\KGNVG�FCTCWU�GKPGP�

)GYKPP�KP�*ÒJG�XQP�KPUIGUCOV����|/KNNKQPGP|'WTQ��/KV�FGO�

Finanzamt kam es zum Streit darüber, ob der Gewinn aus 

der Veräußerung und dem Tausch von Kryptowährungen 

FGT�'KPMQOOGPUVGWGT�WPVGTNKGIV��&KG�XQO�5VGWGTR�KEJVKIGP�

beim Finanzgericht erhobene Klage war ganz überwiegend 

erfolglos.

&GT�$WPFGU�PCP\JQH�JCV�FKG� 5VGWGTR�KEJV�FGT�8GTÀW»G-

rungsgewinne aus Bitcoin, Ethereum und Monero bejaht. 

Bei Kryptowährungen handelt es sich um Wirtschaftsgüter, 

die bei einer Anschaffung und Veräußerung innerhalb eines 

Jahres der Besteuerung als privates Veräußerungsgeschäft 

unterfallen. Virtuelle Währungen (Currency Token, Payment 

Token) stellen ein „anderes Wirtschaftsgut“ dar. Virtuelle 

Währungen sind wirtschaftlich betrachtet als Zahlungsmit-

tel anzusehen. Sie würden auf Handelsplattformen und 

Börsen gehandelt, hätten einen Kurswert und könnten 

für direkt zwischen Beteiligten abzuwickelnde Zahlungs-

XQTIÀPIG�8GTYGPFWPI��PFGP��9GPP�#PUEJCHHWPI�WPF�

Veräußerung oder Tausch der Token innerhalb eines Jahres 

erfolgen, unterfallen daraus erzielte Gewinne oder Verluste 

der Besteuerung.

Hinweis: 

&GT�$WPFGU�PCP\JQH�DGUVÀVKIV�OKV� UGKPGO�7TVGKN� FKG�

Ansicht der Finanzverwaltung. 

&CU� 'TIGDPKU� GKPGT� TGRTÀUGPVCVKXGP�7OHTCIG�FGU�&K-

gitalverbands Bitkom zeigt, dass rund ein Drittel der 

Befragten (32 %) sich vorstellen können, in Zukunft 

Kryptowährungen zu kaufen. Dabei haben 3 % bereits 

in der Vergangenheit gekauft, 6 % haben das fest vor 

und 23 % wollen es auf jeden Fall nicht ausschließen. 

Somit ist dieses Thema von großer Relevanz.

#D\WI�XQP�CW»GTIGYÒJPNKEJGP�$GNCUVWPIGP�XQO�

)GUCOVDGVTCI�FGT�'KPMØPHVG

Im Einkommensteuerrecht gibt es den Begriff der „außer-

IGYÒJPNKEJGP�$GNCUVWPIp��HØT�FKG�KP�FGP���|������C�WPF�

33b EStG Regeln zum Abzug von den Einkünften enthalten 

sind. Es gibt drei unterschiedliche Abzugsbereiche, die in 

diesem Zusammenhang in Betracht kommen:

1. #W»GTIGYÒJPNKEJG�$GNCUVWPIGP��FKG�FWTEJ�FGP�7PVGT-

halt/die Berufsausbildung einer gesetzlich unterhaltsbe-

TGEJVKIVGP�2GTUQP�GPVUVGJGP�
K�|F�|4��-KPFGT�QFGT�'NVGTP�

2. Pauschbeträge für Kosten, die Behinderten und Hinter-

DNKGDGPGP�GPVUVGJGP�
�|��D�'5V)�

3. <YCPIUNÀW�I�CPHCNNGPFG�ITÒ»GTG�#WHYGPFWPIGP�DGKO�

5VGWGTR�KEJVKIGP�D\Y�� \WUCOOGPXGTCPNCIVGP�2CTVPGT�


�|���#DU�|��DKU���'5V)�

Die Voraussetzungen und die Höhe der Abzüge für die 

Gruppen 1. und 2. ergeben sich durch feste Pauschbeträge 

WPF�0CEJYGKUXQTCWUUGV\WPIGP��FCJGT�UQNN�FKG���|)TWRRG�

näher betrachtet werden. Hier sind Kosten gemeint, die 

DGK�LGFGO�5VGWGTR�KEJVKIGP�CPHCNNGP�MÒPPGP��&GP�ITÒ»VGP�

Anteil nehmen wohl krankheitsbedingte Aufwendungen 

ein, soweit sie nicht durch die Krankenkassen oder bei 

Beamten durch die Beihilfe der staatlichen Arbeitgeber 

getragen werden. Als eine weitere Gruppe von Aufwen-

dungen sind Ersatzbeschaffungen zu nennen, die durch 

0CVWTGTGKIPKUUG��YKG� \�| $�� $TCPF��*QEJYCUUGT�� W�| C�� HØT�

notwendige Sachgegenstände erforderlich geworden sind. 

Diese Gegenstände können sein: Kleidungsstücke, Hausrat, 

Einrichtungsgegenstände einer normalen Wohnung.

Die Ersatzanschaffungen müssen der Höhe nach notwendig 

WPF�CPIGOGUUGP�UGKP�WPF�MÒPPGP�HØT�FGP�5VGWGTR�KEJVKIGP��

seinen/seine Partner/in und im Haushalt lebende Kinder in 

$GVTCEJV�MQOOGP��*KGTHØT�OWUU�FGT�5VGWGTR�KEJVKIG�LGFQEJ�

glaubhaft darlegen, dass er den Schaden nicht verursacht 

hat und auch keine Ersatzansprüche bestehen. Wenn üb-

liche Versicherungsmöglichkeiten nicht wahrgenommen 

wurden, liegt keine steuerlich berücksichtigungsfähige 

Belastung vor. Aber auch die Kosten einer Beisetzung im 

angemessenen Rahmen für nahe Angehörige, die kein 

Vermögen hinterlassen haben, fallen unter 3. 

Alle Belastungen dieser 3. Gruppe sind je Kalenderjahr zu-

sammenzurechnen. Von dieser Summe wird die „zumutbare 

Eigenbelastung“ abgezogen. Diese richtet sich nach der 

Höhe der Einkünfte und der Kinderzahl und beträgt zwi-

schen 1 % und 7 % des Gesamtbetrags der Einkünfte, also 

vor Abzug der Sonderausgaben und sonstiger Freibeträge. 

Die Steuerrechtsprechung hat sich über Jahre hinweg mit 

einer Reihe von Kosten befasst und sie in Bezug auf den 

Abzug beurteilt. Beispielhaft seien folgende Fälle genannt: 
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�� DGJKPFGTWPIUDGFKPIVG�/GJTMQUVGP� HØT� FGP�7ODCW�

oder die Errichtung eines Wohnhauses/einer Wohnung: 
Abzugsfähig, darunter können auch durch eine Behin-
derung erforderliche Möbelanschaffungen oder die 
Anschaffung behinderungsgerechten Geschirrs fallen.

�� Treppenlift: Kosten können abzugsfähig sein, wenn die 
medizinische Notwendigkeit durch den zuständigen 
Amtsarzt bestätigt wird.

�� Aussteuer für die Tochter: Dafür von den Eltern aufge-
wandte Kosten anlässlich der Heirat sind regelmäßig 
PKEJV�
OGJT��CNU�\YCPIUNÀW�I�CP\WUGJGP�

�� &KÀVXGTR�GIWPI��-GKPG�CW»GTIGYÒJPNKEJG�$GNCUVWPI�

�� Heilkuraufwendungen: Abzugsfähig, wenn zur Heilung 
oder Linderung einer Krankheit nachweislich notwendig 
und die Kosten nicht von einer Krankenkasse erstattet 
werden.

�� Erpressungsgelder: Keine außergewöhnliche Belastung, 
wenn der Erpressungsgrund selbst ohne Zwang ge-
UEJCHHGP�YWTFG��$GK�<YCPIUNÀW�IMGKV�MCPP�CDGT�#D\WI�

gegeben sein.

�� -CRKVCNCDHKPFWPI� XQP�7PVGTJCNVUCPURTØEJGP��#D\WI�

UEJGKFGV� KP� CNNGT� 4GIGN� CWU��YGKN� PKEJV� \YCPIUNÀW�I�

entstanden.

8QTVGKNG�FGU�#TDGKVPGJOGTU�CWU�FGT�0WV\WPI� 

GKPGU�DGVTKGDNKEJGP�/QDKNVGNGHQPU�UVGWGTHTGK

&GT�$WPFGU�PCP\JQH�JCVVG�\W�GPVUEJGKFGP��QD�UVGVU�XQP�

einem rechtlichen Gestaltungsmissbrauch auszugehen ist, 
wenn der Arbeitnehmer sein Handy an seinen Arbeitgeber 
\W�GKPGO�-CWHRTGKU�XQP��|'WTQ�XGTMCWHV�WPF�FGT�#TDGKVIGDGT�

anschließend im Rahmen eines Vertrages das Handy dem 
Arbeitnehmer auch zur privaten Nutzung wieder zur Verfü-
gung stellt und die entstehenden Kosten für den privaten 
Mobilfunkvertrag übernimmt.

Scheingeschäfte und Scheinhandlungen sind für die Be-
steuerung unbeachtlich. Empfangsbedürftige Willenserklä-
rungen, die mit Einverständnis des Erklärungsempfängers 
nur zum Schein abgegeben werden, sind nach dem BGB 
nichtig. Ein Scheingeschäft liegt vor, wenn sich die Vertrags-
beteiligten über den Scheincharakter des Rechtsgeschäfts 
einig sind und das Vereinbarte nach dem übereinstim-
menden Willen der Vertragsparteien keine Geltung haben 
soll. Folglich ist MGKP�5EJGKPIGUEJÀHV gegeben, wenn der 
von den Vertragsbeteiligten erstrebte Rechtserfolg gerade 
die Gültigkeit des Rechtsgeschäfts voraussetzt. So verhielt 
es sich auch im Streitfall.

)TWPFUVØEMUVGKNWPI�� 

$GUVGWGTWPI�GKPGU�)CTVGPITWPFUVØEMUVGKNU� 

CNU�RTKXCVGU�8GTÀW»GTWPIUIGUEJÀHV

Der Verkauf eines Gartengrundstücksteils ist bei weiterhin 
bestehender Wohnnutzung im Übrigen nicht von der Be-
steuerung als privates Veräußerungsgeschäft ausgenom-
men. So entschied das Niedersächsische Finanzgericht.

Die Kläger hatten ein privates Veräußerungsgeschäft 
XGTYKTMNKEJV��KPFGO�UKG�FKG�6GKN�ÀEJG�FGU�XQP�KJPGP�\WXQT�

erworbenen Grundstücks innerhalb von zehn Jahren nach 
Erwerb wieder veräußerten. Dieses Veräußerungsgeschäft 
ist nicht wegen einer Nutzung zu eigenen Wohnzecken 
von der Besteuerung ausgenommen.

Die Rechtsprechung bezieht zwar bei einem zu eigenen 
Wohnzwecken genutzten Gebäude den „dazugehörigen 
Grund und Boden“ in die Begünstigung mit ein, da regel-
mäßig die Veräußerung eines zu eigenen Wohnzwecken 
genutzten Wirtschaftsguts auch den anteiligen Grund und 
$QFGP�WOHCUUV��&KG�)TGP\G�\KGJV�FGT�$WPFGU�PCP\JQH�CDGT�

unter Berücksichtigung des Normzwecks des Befreiungstat-
DGUVCPFGU��5Q�KUV�KP�GKPGO�(CNN��KP�FGO�FGT�5VGWGTR�KEJVKIG�

das bisher als Garten genutzte Nachbargrundstück veräu-
ßert, während er auf dem anderen Grundstück wohnen 
DNGKDV��FGT�<YGEM�FGT�5VGWGTDGIØPUVKIWPI��GKPGP�7O\WI�

insbesondere infolge eines Arbeitsplatzwechsels nicht zu 
erschweren, nicht erfüllt und die Veräußerung steuerbar. Es 
fehlt insoweit an einem nach den Wertungen des Einkom-
mensteuergesetzes gegebenen einheitlichen Nutzungs- und 
Funktionszusammenhang zwischen der Wohnung und dem 
Grund und Boden.

Hinweis: 

In diesem Zusammenhang ist eine aktuelle Entschei-
dung des Finanzgerichts Münster zu beachten. Das 
)GTKEJV�UVGNNV�KP�FKGUGO�7TVGKN�HGUV��FCUU�GKP�IGOKUEJV�

genutztes Grundstück steuerlich als selbstständiges 
Wirtschaftsgut anzusehen ist, auch wenn es zivilrecht-
lich mit dem Grund und Boden und dem Gebäude eine 
Einheit bildet.

$GUVGWGTWPI�GKPGU�2TQOQVKQPUUVKRGPFKWOU

Leistungen aus einem Promotionsstipendium können der 
Einkommensteuer unterliegen. Nach einer Entscheidung 
FGU�$WPFGU�PCP\JQHU�KUV�FKGU�LGFGPHCNNU�FCPP�FGT�(CNN��YGPP�

der Stipendiat eine wirtschaftliche Gegenleistung zu er-
bringen hat und keine Steuerbefreiungsvorschrift eingreift.
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Umsatzsteuer

7OUCV\UVGWGT�DGK�WPGPVIGNVNKEJGT�#DICDG� 

XQP�9ÀTOG�CWU�$KQICUCPNCIG

&GT�$WPFGU�PCP\JQH�JCVVG�\W�MNÀTGP��QD�FKG�$GOGUUWPIU-
grundlage der Abgabe von Wärme aus einer Biogasanla-
ge nach der Marktwertmethode zu ermitteln ist oder ob 
die Selbstkosten im Verhältnis der erzeugten Mengen an 
elektrischer und thermischer Energien in der einheitlichen 
Messgröße kWh aufzuteilen (sog. energetische Aufteilungs-
methode) sind.

Wenn Selbstkosten für entgeltliche Lieferungen wie auch 
für unentgeltliche Wertabgaben entstehen, sind diese nach 
VCVUÀEJNKEJGP�QFGT�IIH���MVKXGP�7OUÀV\GP� 
/CTMVYGTVGP��
aufzuteilen. Die vorzunehmende sachgerechte Schätzung 
KUV�ITWPFUÀV\NKEJ�5CEJG�FGU�7PVGTPGJOGTU��FGT�\W�GPVUEJGK-
den hat, welche Schätzungsmethode er wählt, wobei die 
Finanzbehörde und damit auch das Finanzgericht nachprü-
fen können, ob die Schätzung sachgerecht ist.

2MY�.GCUKPI�CP�'JGICVVGP��8QTUVGWGTCD\WI�WPF�

RTKXCVG�8GTYGPFWPI�DGKO�UQI��8QTUEJCNVOQFGNN

&GT�$WPFGU�PCP\JQH�GPVUEJKGF��FCUU�GKP�'JGICVVG��FGT�YKTV-
schaftlich unabhängig ist, aus der Anschaffung eines Pkw, 
FGP�GT�CP�UGKPGP�HTGKDGTW�KEJ�VÀVKIGP�'JGICVVGP�XGTOKGVGV��
die Vorsteuer geltend machen kann. 

Der Vorsteuerabzug des Vermieters eines Pkw ist nicht 
systemwidrig und daher auch nicht missbräuchlich. Dies 
gilt bei einer Vermietung unter Ehegatten jedenfalls für die 
Vermietung von Pkw, die nicht dem unmittelbaren Familien-
bedarf dienen. Einer Besteuerung der privaten Verwendung 
des vermieteten Pkw durch den Vermieter-Ehegatten steht 
eine vertraglich geregelte Vollvermietung an den anderen 
Ehegatten nicht entgegen. Soweit der vermietende Ehegat-
te jedoch den Pkw selbst nutzt, muss er eine unentgeltliche 
9GTVCDICDG�FGT�7OUCV\UVGWGT�WPVGTYGTHGP�

'TOÀ»KIVG�7OUCV\UVGWGT�KP�4GUVCWTCPVU�UQNN�DNGKDGP

Der Verzehr von Speisen in Restaurants soll dauerhaft mit 
FGO�GTOÀ»KIVGP�7OUCV\UVGWGTUCV\� XQP� ����DGUVGWGTV�
werden. Dieses Ziel verfolgt der am 02.03.2023 von der 
%&7�%57�(TCMVKQP�GKPIGDTCEJVG�'PVYWTH� GKPGU�)GUGV\GU�
\WT� PFGTWPI�FGU�7OUCV\UVGWGTIGUGV\GU��&KG� 5GPMWPI�
FGU�7OUCV\UVGWGTUCV\GU�HØT�4GUVCWTCPV��WPF�8GTR�GIWPIU-
dienstleistungen mit Ausnahme der Abgabe von Getränken 
von 19 % auf den ermäßigten Satz von 7 % war zum 
01.07.2020 vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie 
eingeführt und mehrfach verlängert worden, zuletzt bis 
Ende 2023. 

'PFIØNVKIGU�$/(�5EJTGKDGP�\WO�0WNNUVGWGTUCV\� 

HØT�2JQVQXQNVCKMCPNCIGP

Seit dem 01.01.2023 unterliegen die Lieferung und Instal-
lation bestimmter PV-Anlagen einem neuen Nullsteuersatz. 
&CU�$WPFGU�PCP\OKPKUVGTKWO� 
$/(��JCV�CO������������
FCU�GPFIØNVKIG�5EJTGKDGP�\WO�0WNNUVGWGTUCV\�HØT�7OUÀV\G�
im Zusammenhang mit bestimmten Photovoltaikanlagen 
veröffentlicht. 

In der Praxis mehrten sich seit der Einführung des Null-
steuersatzes durch das Jahressteuergesetz 2022 Fragen. So 
etwa mit Blick auf die Besteuerung von Nebenleistungen. 
&CU�5EJTGKDGP�DGPGPPV�PWP�W�|C��V[RKUEJG�0GDGPNGKUVWPIGP��
die das Schicksal ihrer Hauptleistung, konkret der Lieferung 
der PV-Anlage, teilen.

Im Vergleich zur Entwurfsfassung sind noch einige nützliche 
Beispiele hinzugekommen: So etwa die Übernahme der 
Anmeldung in das Marktstammdatenregister, die Bereit-
stellung von Software zur Steuerung und Überwachung 
der Anlage, der Anschluss eines Zweirichtungszählers, 
die Bereitstellung von Gerüsten, die Lieferung von Be-
HGUVKIWPIUOCVGTKCN� QFGT�W�|7�� CWEJ�FKG� 'TPGWGTWPI�FGU�
Zählerschranks. 

Bereits der Entwurf des BMF-Schreibens sah vereinfachende 
#PPCJOGP�DGK�FGT�2TØHWPI�GKP\GNPGT�6CVDGUVÀPFG��\�|$��OKV�
Blick auf die konkreten Solarmodule und Speicher, die dem 
Nullsteuersatz unterliegen können, vor. Diese wurden im 
�PCNGP�$/(�5EJTGKDGP�PQEJOCNU�ØDGTCTDGKVGV�WPF�GTIÀP\V�

Während der Entwurf noch vereinfachend unterstellte, dass 
5QNCTOQFWNG�OKV�GKPGT�.GKUVWPI�XQP�d���|9CVV�WPF�OGJTp�
für netzgekoppelte oder stationäre Inselanlagen eingesetzt 
YGTFGP��JCV�FCU�$/(�KP�FGT��PCNGP�8GTUKQP�FKGUGP�9GTV�
CWH�d���|9CVV�WPF�OGJTp�CDIGUGPMV��(GTPGT�JCV�FCU�$/(�
etwa für PV-Anlagen mit einer Leistung von nicht mehr als 
���|9CVV�YGKVGTG�0CEJYGKUXGTGKPHCEJWPIGP�HGUVIGNGIV�

-TKVKUKGTV�YWTFG�s�W�|C��CWEJ�XQO�&GWVUEJGP�5VGWGTDGTCVGT-
verband – die vorgesehene Einschränkung der Entnahme 
von Altanlagen aus dem Betriebsvermögen. Zwar hält auch 
FCU��PCNG�5EJTGKDGP�KO�)TWPFUCV\�CP�FGT������)TGP\G�HGUV��
jedoch wird die Voraussetzung etwas abgemildert. In den 
(ÀNNGP��KP�FGPGP�GKP�6GKN�FGU�GT\GWIVGP�5VTQOU�\�|$��KP�GKPGT�
Batterie gespeichert wird, ist davon auszugehen, dass der 
Betreiber mehr als 90 % des mit der Anlage erzeugten 
Stroms für unternehmensfremde Zwecke verwendet. Dies 
würde dann die Entnahme (zum Nullsteuersatz) ermög-
lichen.
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Sonstiges

5VWFKGTGPFG�MÒPPGP�FKG�'PGTIKGRTGKURCWUEJCNG�

beantragen

Seit 15.03.2023 können Studierende sowie Fachschüler 
die Energiepreispauschale beantragen. Die 200-Euro-
Einmalzahlung kann laut Bundesregierung über eine eigens 
entwickelte Onlineplattform (www.einmalzahlungen200.

de) beantragt werden. Hierfür sind die von der Ausbildungs-
stätte versandten Zugangsdaten sowie ein BundID-Konto 
erforderlich.

&GWVUEJNCPF�TKUMKGTV�UGKPG�UVGWGTNKEJG�

5VCPFQTVCVVTCMVKXKVÀV

Der aktuelle Mannheim Tax Index des ZEW Mannheim zeigt, 
dass Deutschland im internationalen Steuerwettbewerb 
weiter an Boden verloren hat. Dies wird insbesondere 
durch die Senkung des französischen Körperschaftsteuer-
UCV\GU�KP�FGP�NGV\VGP�,CJTGP�FGWVNKEJ��&KG�7PVGTPGJOGPU-
steuerbelastung in Deutschland ist nun im unmittelbaren 
Vergleich mit wichtigen Wettbewerbern am höchsten. Die 
GHHGMVKXG�&WTEJUEJPKVVUUVGWGTDGNCUVWPI�GKPGU�RTQ�VCDNGP�

Investitionsprojekts in Deutschland liegt im Jahr 2022 bei 
�������WPF�ØDGTUVGKIV� UQOKV� FGP� '7�&WTEJUEJPKVV� WO�

��|2TQ\GPVRWPMVG�

'PGTIGVKUEJGU�$CWGP�WPF�5CPKGTGP

Durch die Energieversorgung von Gebäuden fallen rund 
30 % der CO

2
-Emissionen an. Das heißt, in Gebäuden steckt 

relativ großes Energiesparpotenzial. Nicht zuletzt wegen 
des Werkstattberichts „Wohlstand klimaneutral erneuern“ 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz 
wird u. a. auch der Austausch von Gas- und Ölheizungen 
vorangetrieben. Ab 2024 sollen neu eingebaute Heizungen 
zu mindestens 65 % mit Erneuerbaren Energien betrieben 
werden. Mit Blick auf diese klimapolitischen Ziele ist es 
umso wichtiger die Übersicht über mögliche Steuerer-
mäßigungen und deren Voraussetzungen sowie über die 
$WPFGUHÒTFGTWPI�HØT�GH�\KGPVG�)GDÀWFG�\W�DGJCNVGP�

7O�FKG�-NKOC\KGNG�OKV�FGO�-NKOCUEJWV\RTQITCOO������

zu erreichen, hat die Bundesregierung beschlossen, die 
bereits bestehende Neubauförderung weiterzuentwickeln. 
Hierfür wurde vom Bundesministerium für Wohnen, Stad-
tentwicklung und Bauwesen die Richtlinie für die Bun-
FGUHÒTFGTWPI� HØT�GH�\KGPVG�)GDÀWFG�s�MNKOCHTGWPFNKEJGT�

Neubau – erlassen. Ziel der Förderung ist die Verringerung 
FGT�7OYGNVYKTMWPIGP�WPF�FKG�'TJÒJWPI�FGT�0CEJJCNVKI-
keitsstandards bei der Schaffung von neuem Wohnraum 
bzw. Nicht-Wohngebäuden.

Zivilrecht

/KGVUKEJGTJGKV�KP�#MVKGP�KPXGUVKGTV�s�/KGVGT�JCV�

#PURTWEJ�CWH�*GTCWUICDG�FGT�#MVKGP

Beim Abschluss eines Mietvertrags über eine Wohnung in 
Köln im Jahr 1960 vereinbarten die Vertragsparteien, dass 
FKG�/KGVGTKP�GKPG�/KGVUKEJGTJGKV�KP�*ÒJG�XQP����|&/�\CJNV��

die wiederum in Aktien investiert werden sollten und auch 
investiert wurden. Nach dem Tod der Mieterin kündigte 
deren Tochter als Alleinerbin das Mietverhältnis im Jahre 
2018 und verlangte die Herausgabe der Aktien. Die Ver-
mieterin sah einen solchen Anspruch für nicht gegeben. Sie 
war lediglich dazu bereit, die Sicherheitsleistung in Höhe 
XQP�PWPOGJT�������|'WTQ�CWU\W\CJNGP��&KG�'TDKP�GTJQD�

schließlich Klage.

Das Amtsgericht Köln gab der Erbin Recht. Ihr steht ein 
Anspruch auf Herausgabe der Aktien zu. Sie muss sich 
nicht mit der Rückzahlung der ursprünglich erbrachten 
Sicherheitsleistung begnügen. Erträge aus der Miet- 
sicherheit – unabhängig von der Anlageform – stehen dem 
/KGVGT� \W� 
�|����#DU�|��5CV\|��$)$���$GK�FGT�#PNCIG� KP�

Aktien gehören zu den Erträgen nicht nur die Dividenden, 
sondern auch etwaige Kursgewinne. Davon abweichende 
Vereinbarungen sind unwirksam. Dass sich infolge ge-
ÀPFGTVGT�7OUVÀPFG�FKG�FCOCNKIG�-CRKVCNDGUEJCHHWPI� HØT�

die Vermieterin aus heutiger Sicht nicht mehr so günstig 
darstellt, ist ihr eigenes Risiko.
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6GTOKPG�5VGWGTP�5Q\KCNXGTUKEJGTWPI #RTKN�/CK�����

5VGWGTCTV (ÀNNKIMGKV

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 11.04.20231 10.05.20232

7OUCV\UVGWGT 11.04.20233 10.05.20234

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten  

bei Zahlung durch:

Überweisung5 14.04.2023 15.05.2023

Scheck6 11.04.2023 10.05.2023

Gewerbesteuer entfällt 15.05.2023

Grundsteuer entfällt 15.05.2023

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten  

bei Zahlung durch:

Überweisung5 entfällt 19.05.2023

Scheck6 entfällt 15.05.2023

Sozialversicherung7 26.04.2023 26.05.2023

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritäts- 

zuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an 

den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

1  Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

2 Für den abgelaufenen Monat.

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne Dauerfristverlängerung  

für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung  

für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

5� 7OUCV\UVGWGTXQTCPOGNFWPIGP�WPF�.QJPUVGWGTCPOGNFWPIGP�OØUUGP�ITWPFUÀV\NKEJ�DKU�\WO�����FGU�FGO�#POGNFWPIU\GKVTCWO�HQNIGPFGP�

Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag  

der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig 

erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt.  

Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

7� &KG�5Q\KCNXGTUKEJGTWPIUDGKVTÀIG�UKPF�GKPJGKVNKEJ�CO�FTKVVNGV\VGP�$CPMCTDGKVUVCI�FGU�NCWHGPFGP�/QPCVU�HÀNNKI��7O�5ÀWOPKU\WUEJNÀIG�\W� 

XGTOGKFGP��GOR�GJNV�UKEJ�FCU�.CUVUEJTKHVXGTHCJTGP��$GK�CNNGP�-TCPMGPMCUUGP�IKNV�GKP�GKPJGKVNKEJGT�#DICDGVGTOKP�HØT�FKG�$GKVTCIUPCEJYGKUG�� 

&KGUG�OØUUGP�FGT�LGYGKNKIGP�'KP\WIUUVGNNG�DKU�URÀVGUVGPU�\YGK�#TDGKVUVCIG�XQT�(ÀNNKIMGKV�
F�|J��CO������������������������LGYGKNU���7JT��

vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, 

sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, 

wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

+ORTGUUWO
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